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RS OGH 1965/10/26 8Ob204/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.10.1965

Norm

ABGB §1022

Rechtssatz

Eine auf den Todesfall des Machtgebers ausgestellte Vollmacht bezieht sich nur auf das Nachlaßvermögen; sie

gestattet dem Machthaber nicht, höchstpersönliche, also durch den Tod des Machtgebers erloschene Rechte geltend

zu machen (zB in einem Adoptionsverfahren einzuschreiten).

Entscheidungstexte

8 Ob 204/65
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